
Motorsägeführer arbeiten 
mit Schutzausrüstung.

Obligatorische* Schutzausrüstung für Motorsägeführer bei Forstarbeiten:
•  Helm
• Gehörschutz
• Gesichtsschutz
• signalfarbenes Oberteil
• Arbeitshandschuhe
• Arbeitshose mit Schnittschutz
• festes Schuhwerk mit stark profi lierter Sohle 

und hohem Schaft

*Rechtliche Grundlagen siehe Rückseite
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Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für dieses Obliga torium sind im 
«Bundesgesetz über die Unfallversicherung» (UVG) vom 20. 
März 1981 und in der «Verordnung über die Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten» (VUV) vom 19. Dezember 1983 
enthalten. Gesetz und Verordnung sehen für den Arbeitgeber 
wie den Arbeitnehmer insbesondere die folgenden Pfl ichten vor:

Pfl ichten des Arbeitgebers

UVG Art. 82

Allgemeines
1 Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, zur Verhütung von Berufsun-
fällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die 
nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik 
anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.
2 Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei der Verhütung von 
Berufsunfällen und Berufs krank heiten zur Mitwirkung heranzu-
ziehen.

VUV Art. 1

Grundsatz
1 Die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und 
Berufskrankheiten (Arbeitssicherheit) gelten für alle Betriebe, 
deren Arbeitnehmer in der Schweiz Arbeiten ausführen.
2 Ein Betrieb im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn ein 
Arbeitgeber dauernd oder vorübergehend einen oder mehrere 
Arbeitnehmer beschäftigt, unabhängig davon, ob feste Ein-
richtungen oder Anlagen vorhanden sind.

VUV Art. 3

Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen
1 Der Arbeitgeber muss zur Wahrung und Verbesserung der 
Arbeitssicherheit alle Anordnungen erteilen und alle Schutz-
massnahmen treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung 
und den für seinen Betrieb zusätzlich geltenden Vorschriften 
über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkannten 
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln ent-
sprechen.
2 Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Schutzmass-
nahmen und Schutzeinrichtungen in ihrer Wirksamkeit nicht 
beeinträchtigt werden. Er hat dies in angemessenen Zeitab-
ständen zu überprüfen.

VUV Art. 5

Persönliche Schutzausrüstungen

Können Unfall- und Gesundheitsgefahren durch tech-
nische oder organisatorische Massnahmen nicht oder 
nicht vollständig ausgeschlossen werden, so muss der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmern zumutbare und wirksame 
persönliche Schutzausrüstungen wie Schutzhelme, Haar-
netze, Schutzbrillen, Schutzschilde, Gehörschutzmittel, 
Atemschutzgeräte, Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, 
Schutzkleidung, Schutzgeräte gegen Absturz und Ertrin-
ken, Hautschutzmittel sowie nötigenfalls auch besondere 
Wäschestücke zur Verfügung stellen. Er muss dafür sor-
gen, dass diese jederzeit bestimmungsgemäss verwendet 
werden können.

VUV Art. 6

Information und Anleitung der Arbeitnehmer
1 Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass alle in seinem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen 
Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und an-
gemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren 
Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen 
der Arbeitssicherheit. Diese Information und Anleitung haben 
im Zeitpunkt des Stellenantritts und bei jeder wesentlichen Än-
derung der Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nötigen-
falls zu wiederholen.
3 Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer die 
Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten.

VUV Art. 38

Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstungen
1 Bei jeder Arbeit sind die hiefür geeigneten Arbeitskleider zu 
tragen. Arbeitskleider, die so beschmutzt oder beschädigt sind, 
dass sie für ihren Träger oder für andere Arbeitnehmer eine 
Gefahr darstellen, müssen gereinigt und wieder instandgestellt 
werden.
2 Arbeitskleider und persönliche Schutzausrüstungen, an de-
nen gesundheitsgefährdende Stoffe haften, sind getrennt von 
den übrigen Kleidern und persönlichen Schutzausrüstungen 
aufzubewahren.

VUV Art. 90

Kosten zu Lasten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber trägt die Kosten der von ihm zu treffenden 
Massnahmen zur Wahrung der Arbeitssicherheit sowie diejeni-
gen allfälliger Zwangsmassnahmen.

Pfl ichten des Arbeitnehmers

UVG Art. 82
3 Die Arbeitnehmer sind verpfl ichtet, den Arbeitgeber in der 
Durchführung der Vorschriften über die Ver hütung von Berufs-
unfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen. Sie müssen 
insbesondere persönliche Schutzausrüstungen benützen, die 
Sicherheitseinrich tungen richtig gebrauchen und dürfen diese 
ohne Erlaubnis des Arbeitgebers weder entfernen noch ändern.

VUV Art. 11
1 Der Arbeitnehmer muss die Weisungen des Arbeit gebers 
in Bezug auf die Arbeitssicherheit befolgen und die allgemein 
anerkannten Sicherheitsregeln berücksichtigen. Er muss insbe-
sondere die persönlichen Schutzausrüstungen benützen und 
darf die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen nicht beeinträch-
tigen.
2 Stellt ein Arbeitnehmer Mängel fest, welche die Arbeitssi-
cherheit beeinträchtigen, so muss er sie sogleich beseitigen. 
Ist er dazu nicht befugt oder nicht in der Lage, so muss er den 
Mangel unverzüglich dem Arbeitgeber melden.

Bei Forstarbeiten EKAS-Richtlinie 2134 beachten.
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